
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/1/30 84/11/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AVG §45 Abs2;

IESG §1 Abs1;

IESG §7 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/11/0238 E 26. November 1986 RS 1

Stammrechtssatz

Das Arbeitsamt hat in selbstständiger rechtlicher Beurteilung und in freier Beweiswürdigung das Vorliegen eines

gesicherten Anspruches im Sinne des § 1 Abs 2 IESG zu prüfen (Hinweis E 14.12.1979, 2920/78, E 22.3.1983,

81/11/0053, E 25.6.1986, 84/11/0096). Weder eine Feststellung des Anspruches im Konkurs, noch das Anerkenntnis des

Masseverwalters bewirken eine Bindung des Arbeitsamtes.

Schlagworte

freie Beweiswürdigung
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